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Landratsamt hat Einvernehmen erteilt

Grünes Licht für Baubeginn 

in Gemmrigheim

Landrat Dr. Haas: Atomrecht kann nicht 

übers Baurecht korrigiert werden

Das Neckarwestheimer Gemeinschaftskraftwerk (GKN) kann mit dem Bau des geplanten Zwischenlagers in Gemmrigheim jetzt beginnen. Das Landratsamt Ludwigsburg hat nun das bereits angekündigte Einvernehmen zum Bauantrag erklärt. Jetzt - so heißt es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt - werde auch unverzüglich die Baugenehmigung erteilt.

Die Ersatzvornahme des Einvernehmens durch das Landratsamt als Aufsichtsbehörde war notwendig geworden, nachdem der Gemmrigheimer Gemeinderat mehrfach sein Einvernehmen verweigert hatte, obwohl er rechtlich zur Zustimmung verpflichtet gewesen wäre. Das Landratsamt hatte diese Entscheidungen gerügt, aber noch auf die Ersatzvornahme verzichtet, da zunächst noch genügend Lagerkapazitäten vorhanden waren und kein besonderer Eilbedarf für den Baubeginn vorlag. Nachdem nun aber die Kraftwerksgesellschaft nicht mehr länger mit dem Bau des Zwischenlagers warten kann, ohne Gefahr zu laufen, gegen atomrechtliche Vorgaben zu verstoßen, hat das Landratsamt seine Androhung der Ersatzvornahme jetzt umsetzen müssen.

In der dem Gemmrigheimer Bürgermeisteramt zugestellten Verfügung weist die Landkreisverwaltung erneut darauf hin, dass sie Verständnis für die Haltung der Gemeinde Gemmrigheim und deren Interessen an der Verhinderung des Zwischenlagers habe, aber - so betont Landrat Dr. Rainer Haas - atomrechtliche Grundsatzentscheidungen, die auf bundespolitischer Ebene getroffen wurden, könnten nicht von einer einzelnen Gemeinde oder dem zuständigen Landratsamt über das Baurecht korrigiert werden. „Uns wäre es lieber gewesen, wenn wir die Mehrheit des Gemeinderates davon hätten überzeugen können, die rechtlich zwingende Zustimmung zum Bauantrag zu geben“, stellt Haas fest. „Mit Blick auf mögliche hohe Schadenersatzforderungen des Kraftwerks gegen die Gemeinde musste jetzt ein Schlusspunkt gesetzt werden.“

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Die Verfügung den Redaktionen zur Kenntnis:

Einvernehmen gemäß § 36 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauantrag des GKN auf Errichtung eines Zwischenlagers; hier: Kommunalaufsichtsrechtliche Beanstandung von Gemeinderatsbeschlüssen nach § 121 Gemeindeordnung (GemO) und Ersetzung des Einvernehmens nach § 36 Baugesetzbuch(BauGB)

Sehr geehrte Damen, 

sehr geehrte Herren,

im Benehmen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart erlässt das Landratsamt Ludwigsburg nach §§ 118 Abs. 1, 119 und 121 Abs. 1, 122 und 123 GemO  sowie § 36 BauGB folgende

Verfügung

1.
Der weitere Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Gemmrigheim vom 22.09.2003 (N § 76 ö) über die erneute Versagung des Einvernehmens nach § 36 BauGB zum Bauantrag des GKN vom 27.11.2000 auf Errichtung eines Zwischenlagers wird gemäß § 121 Abs. 1 GemO ebenfalls beanstandet.

2.
Gemäß § 123 GemO i.V. mit § 36 Abs.2 BauGB wird das Einvernehmen zum oben näher bezeichneten Bauantrag des GKN durch das Landratsamt Ludwigsburg als Rechtsaufsichtsbehörde ersetzt.

3.
Auf Grund von § 80, Abs. 2 Ziff.4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Vollziehung von Ziff. 2 dieser Verfügung angeordnet.

Sachverhalt:
Das Gemeinschaftskernkraftwerk Neckarwestheim (GKN) hat am 27.11.2000 einen Bauantrag auf Erstellung eines unterirdischen Zwischenlagers für abgebrannte Brennelemente bei der Gemeinde Gemmrigheim eingereicht. Da dieses Vorhaben im Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB verwirklicht werden soll, ist über die Zulässigkeit des Vorhabens gemäß § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB im Einvernehmen mit der Gemeinde zu entscheiden.

In seiner Sitzung vom 22.01.2001 hat der Gemeinderat der Gemeinde Gemmrigheim diese Bau​sache und die Frage des gemeindlichen Einvernehmens behandelt. Dabei stellte die Bürgermeisterin der Gemeinde Gemmrigheim nach eingehender anwaltlicher Rechtsberatung - auch unter Hinweis auf die haftungsrechtlichen Risiken - für die Gemeindeverwaltung den Antrag, keine Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu treffen und stattdessen die Einvernehmensfiktion gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 1. Halbsatz BauGB eintreten zu lassen.

Der Gemeinderat ist diesem Antrag nicht gefolgt. Er hat stattdessen einen Antrag auf Verweige​rung des Einvernehmens bei einer Enthaltung durch die Stimme der Bürgermeisterin einstimmig angenommen. Die Bürgermeisterin hat gemäß § 43 Abs. 2 GemO diesem Beschluss sofort wi​dersprochen und den Gemeinderat zu einer neuen Sitzung am 25.01.2001 einberufen. In dieser zweiten Sitzung hat der Gemeinderat nach weiterer Erörterung das Einvernehmen bei 2 Enthaltungen mit 11 Nein-Stimmen erneut abgelehnt. Auch diesem Beschluss hat die Bürgermeisterin widersprochen und gleichzeitig dem Gemeinderat mitgeteilt, dass die Angelegenheit der Rechtsaufsichtsbehörde zur Entscheidung vorgelegt wird.

Mit Bericht vom 05.03.2001 hat die Gemeinde die beiden genannten Gemeinderatsbeschlüsse dem Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde zur Entscheidung vorgelegt. Das Landratsamt hat mit Entscheidung vom 23.04.2001 die beiden Beschlüsse des Gemeinderats vom 22.01.2001 und 25.01.2001 förmlich beanstandet, von weiteren aufsichtsrechtlichen Maßnahmen aber abgesehen. Die Entscheidung wurde der Gemeinde Gemmrigheim am 25.04.2001 zugestellt.

Mit Schreiben vom 11.Mai 2001, eingegangen beim Landratsamt am 15. Mai 2001, hat die Bürgermeisterin der Gemeinde form- und fristgerecht Widerspruch gegen die Beanstandungsverfügung des Landratsamts eingelegt, nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 09.Mai 2001 sie hierzu beauftragt hat. Gleichzeitig wurde aber von der Gemeinde beantragt, das Verfahren so lange auszusetzen, bis der VGH über die vom Betreiber des GKN erhobene Klage zwecks Gültigkeit der Veränderungssperre entschieden hat. Am 14.November 2001 hat dann der VGH Bad.-Württ. entschieden, dass die Satzung der Gemeinde Gemmrigheim vom 24.Januar 2000 über die Veränderungssperre für das Gebiet „ Bild“ nichtig ist und eine Revision nicht zugelassen wird.

In seiner Sitzung vom 21.01.2002 hat der Gemeinderat trotz anderslautenden Rats des eigenen Rechtsanwalts einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan des Gebiets „ Bild“ gefasst, aber die am 20.12.2001 eingelegte Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgenommen, so dass das Urteil des VGH vom 14.Nov. 2001 rechtskräftig wurde. Die Bürgermeisterin hat dem Beschluss bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplans widersprochen und für 28.Januar 2002 eine erneute Sitzung des Gemeinderats einberufen. In dieser Sitzung wurde dann der Antrag der Verwaltung, keinen Aufstellungsbeschluss zu fassen, vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt. Auch diesem Beschluss hat die Bürgermeisterin widersprochen.

Am 4. Februar 2002 hat der Gemeinderat über die Erteilung des Einvernehmens zum Baugesuch sowie über die Rücknahme der Einwendungen im atomrechtlichen Klageverfahren beraten und beschlossen, die Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens zum Baugesuch sowie die Entscheidung über die Rücknahme der Einwendungen im atomrechtlichen Klageverfahren so lange zurückzustellen, bis ein Gespräch mit Landrat Dr. Haas stattgefunden hat. Am 12.02.2002 hat Landrat Dr. Haas die erschienene Mehrzahl der Gemeinderäte, die Bürgermeisterin sowie deren Rechtsbeistand auf die gegebene Rechtslage und die daraus resultierenden Risiken hingewiesen. Er hat festgestellt, dass nach Einschätzung des Landratsamts das vom GKN geplante Zwischenlager durch einen neuen Bebauungsplan aus baurechtlichen Gründen nicht verhindert werden könne. In baurechtlichen Klageverfahren hatte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg am 22.10.2002 entschieden, dass der wegen der erfolgten Verweigerung des Einvernehmens ablehnende Baurechtsbescheid des Landratsamts vom 2. April 2001 und der Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums vom 17. Mai 2001 aufzuheben und über den Bauantrag der Klägerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden sei. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass die Revision nicht zugelassen wird. Gegen die Nichtzulassung der Revision wurde am 17.12.2002 Beschwerde eingelegt und diese mit Schreiben vom 27. Januar 2003 begründet.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Entscheidung vom 17. Juni 2003 die Beschwerde zurückgewiesen, gleichzeitig aber in seiner Entscheidung festgestellt, dass durch den Entscheidungsausspruch des Berufungsurteils das erforderliche Einvernehmen der Beigeladenen noch nicht endgültig ersetzt sei. Vielmehr bedürfe es einer erneuten Beteiligung der Beigeladenen nach § 36 BauGB, sobald die Baugenehmigungsbehörde nach Vorliegen der Ergebnisse der förmlichen Umweltverträglichkeitsprüfung in die abschließende Prüfung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen eingetreten ist. Nach Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung wurde die Gemeinde Gemmrigheim erneut aufgefordert, das Einvernehmen zu erteilen.

In seiner Sitzung vom 21. Juli 2003 hat der Rechtsanwalt der Gemeinde den Sachstand dem Gemeinderat ausführlich erläutert und ausgeführt, dass eine Ablehnung des Einvernehmens rechtlich nicht haltbar wäre. Dennoch hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, das Einvernehmen nicht zu erteilen. Diesem Beschluss hat die Bürgermeisterin sofort widersprochen und auf 24.07.2003 eine erneute Sitzung des Gemeinderats einberufen. In dieser Sitzung hat der Gemeinderat, entgegen dem Rat des Rechtsanwalts die Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB zum Bau des Zwischenlagers abgelehnt. Auch diesem Beschluss hat die Bürgermeisterin widersprochen und ihn am 30. Juli 2003 dem Landratsamt zur Entscheidung vorgelegt.

Mit Verfügung vom 15.09.2003, zugestellt am 17.09.2003, wurden die Gemeinderatsbeschlüsse vom 21.07.2003 und 24.07.2003, denen die Bürgermeisterin nach § 43 Abs. 2 GemO widersprochen hat, als rechtswidrig beanstandet. Der Gemeinderat wurde aufgefordert, bis spätestens 22.09.2003 einen Beschluss über die Erteilung des Einvernehmens nach § 36 BauGB zum Bauantrag des GKN auf Errichtung eines Zwischenlagers zu fassen. Gleichzeitig wurde er darauf hingewiesen, dass dann, wenn der erbetene Beschluss nicht oder in rechtswidriger Weise gefasst wird, das Landratsamt daran denkt, das Einvernehmen zu ersetzen. Trotz des klaren Hinweises und der ausführlichen Begründung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 22. September 2003 bei 9 Neinstimmen, 5 Jastimmen und einer Enthaltung den Antrag der Verwaltung auf Erteilen des Einvernehmens abgelehnt, obwohl der von der Gemeinde beauftragte Rechtsanwalt auf die Rechtswidrigkeit des Verhaltens und die sich daraus ergebenden haftungsrechtlichen Konsequenzen für die Gemeinde hingewiesen und die Erteilung des Einvernehmens empfohlen hat. 

Mit Schreiben vom 02.10.2003, eingegangen beim Landratsamt am 06.10.2003, hat das Bürgermeisteramt Gemmrigheim den Beschluss vom 22.09.2003 dem Landratsamt vorgelegt. Rechtsmittel gegen die Beanstandungsverfügung des Landratsamts vom 15.09.2003, die gleichzeitig die Androhung der Ersatzvornahme enthielt, wurden nicht eingelegt. 

Rechtslage:
Die Beanstandungsentscheidung nach Ziffer 1 beruht auf § 121 Abs. 1 GemO in Verbindung mit §§ 118 Abs. 1 und 119 GemO. Die Zuständigkeit des Landratsamts als Rechtsaufsichtsbehörde, die Entscheidung des Gemeinderats vom 22.09.2003 zu korrigieren, ergibt sich aus §122 GemO.

Die wiederholte Versagung des Einvernehmens durch den Gemeinderatsbeschluss vom 22.09.2003 ist somit rechtswidrig. Der Gemeinderat war - ohne die Möglichkeit der Ermessensbetätigung - verpflichtet, dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

Das Festhalten an dieser rechtswidrigen Haltung durch den erneuten Beschluss stellt auch einen weiteren klaren Verstoß gegen § 32 Abs. 3 GemO dar, da die Gemeinderäte “im Rahmen der Gesetze“ zu entscheiden haben.

Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB darf das Einvernehmen der Gemeinde nur aus den sich aus den §§ 31, 33, 34 und 35 BauGB ergebenden Gründen versagt werden. Nach der hier einschlägigen bauplanungsrechtlichen Beurteilungsgrundlage des § 35 BauGB war somit das Einvernehmen zu erteilen, da das Vorhaben dem materiellen Bauplanungsrecht entspricht. Es handelt sich um ein privilegiertes Vorhaben i. S. des § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, dem öffentliche Belange nicht entgegenstehen und bei dem die ausreichende Erschließung gesichert ist. Die Gemeinde kann in diesen Fällen das Einvernehmen nicht schon deshalb verweigern, weil das Vorhaben mit der Konzepti​on der Gemeinde über die zukünftige städtebauliche Entwicklung nicht übereinstimmt (so auch Randziffer 20 des Kommentares Brügelmann/Dürr zu § 36 BauGB).

Das Vorhaben entspricht den Darstellungen des Flächennutzungsplans. Der Flächennutzungsplan des GVV Besigheim stellt die fragliche Fläche als Kraftwerksstandort dar. Ein Entgegenstehen öffentlicher Belange ergibt sich auch nicht aus den Gemeinderatsbeschlüssen vom 24.01.2000 auf Änderung des Flächennutzungsplans, zur Aufstellung des Bebauungsplans „Bild" und zu einer Veränderungssperre zur Sicherung des Bebauungsplanverfahrens „Bild“. Das von der Gemeinde mit ihren Beschlüssen vom 24.01.2000 vorgesehene Dienstleistungs- und Technologiezentrum widerspricht dem Regionalplan vom 22.07.1998 und den darin verankerten Zielen der Raumordnung und Landesplanung. Dies hat der Verband Region Stuttgart der Gemeinde Gemmrigheim mit Schreiben vom 02.11.2000 mitgeteilt. Diese Ziele der Raumordnung und Landesplanung können nicht einer nachträglichen Abwägung unterzogen werden. Außerdem dürfen am Kraftwerksstandort nur solche Maßnahmen umgesetzt werden, die der Energiegewinnung nicht entgegenstehen. Der Planungsausschuss des Verbands Region Stuttgart hat hierzu am 29.11.2000 einen entsprechenden Beschluss getroffen. Dieser Sachverhalt war dem Gemeinderat aus seinen Sitzungen vom 22.01.2001 und 25.01.2001 bekannt.

In Kenntnis dieser Rechtslage hat der frühere anwaltliche Berater der Gemeinde am 16.01.2001 der Gemeinde Gemmrigheim mitgeteilt, dass er bei seinem damaligen Rat, einen Bebauungsplan aufzustellen, von einer Restlaufzeit von 20 Jahren ausgegangen sei und es deshalb für möglich gehalten habe, dem Gesichtspunkt der städtebaulichen Erforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB Rechnung zu tragen. Nachdem aber auf Grund der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und der Energiewirtschaft vom 14.06.2000 sich die Situation grundlegend geändert hat, ist bei Stilllegung und Abbau der Anlagen von einer Zeitdauer von 40 bis 50 Jahren auszugehen. Damit fehlt es an der städtebaulichen Erforderlichkeit nach § 1 Abs. 3 BauGB. Verschärfend wirkt sich noch aus, dass die Bundesregierung einen Endlagerstandort im Inland nicht weiter verfolgt, der Abtransport der verbrauchten Brennstäbe zögernd erfolgt und sich demzufolge der zuletzt genannte Zeitraum noch weiter verlängern wird. All diese Entwicklungen schlagen auf die von der Gemeinde erlassene Veränderungssperre durch, die ohnehin gemäß § 17 Abs. 1 BauGB spätestens nach drei Jahren auslaufen würde. Bis zu diesem Zeitpunkt ist mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan „Bild" nicht zu rechnen.

Der VGH hat mit Urteil vom 14. November 2001 festgestellt, dass die vom Gemeinderat beschlossene Satzung über die Aufstellung des Bebauungsplans „Bild“ nichtig ist. In dem weiteren Urteil vom 22.10.2002 hat der VGH entschieden, den Bescheid des Landes Baden-Württemberg – vertreten durch das Landratsamt Ludwigsburg – vom 02. April 2001 und den Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 17. Mai 2001 aufzuheben und das Landratsamt Ludwigsburg verpflichtet, über den Bauantrag der Klägerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. In der Urteilsbegründung wurde ausgeführt, dass „das zur Genehmigung stehende Zwischenlager nach derzeitigem Kenntnisstand bauplanungsrechtlich zulässig ist“ und weiter das Vorhaben der Klägerin die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 BauGB erfüllt. Ergänzend ist ausgeführt, dass dem Vorhaben nach derzeitiger Sach- und Rechtslage keine öffentlichen Belange entgegen stehen.

Bei einer rechtswidrigen Versagung des Einvernehmens haftet die Gemeinde wegen Amts​pflichtverletzung. Auch aus den Schreiben des Versicherungsunternehmers (WGV) vom 07.05.1999 und 08.02.2000 geht hervor, dass die zugunsten der Gemeinde bestehende Vermögensschadensversicherung bei „vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger vorsätzlicher Pflichtverletzung" nicht eintritt.

Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 3 BauGB kann die nach Landesrecht zuständige Behörde ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. Da in Baden-Württemberg eine im Sinne der zuletzt genannten Vorschrift zuständige Behörde nicht bestimmt wurde, ist eine solche Ersetzung des Einvernehmens im Baurechtsverfahren nicht möglich. Zu prüfen ist daher allein die Frage, ob die Ersetzung des Einvernehmens im Wege der Kommunalaufsicht gemäß §§ 118 ff. GemO erfolgen kann. Die Rechtsgrundlage hierfür ist § 123 GemO. Danach kann die Rechtsaufsichtsbehörde eine Anordnung an Stelle und auf Kosten der Gemeinde selbst durchführen oder die Durchführung einem Dritten übertragen, wenn die Gemeinde einer Anordnung der Rechtsaufsichtsbehörde nicht innerhalb einer bestimmten Frist nachkommt. Nach den VwV zu § 123 GemO ist eine solche Maßnahme vorher anzudrohen. Mit Entscheidung vom 15.09.2003 hat das Landratsamt die Gemeinde Gemmrigheim unter Fristsetzung aufgefordert, das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB zu erteilen, und es hat bei einem anderslautenden Beschluss des Gemeinderats die Ersetzung des Einvernehmens durch die Rechtsaufsichtsbehörde bereits angedroht. Trotz dieses klaren Hinweises ist der Gemeinderat bei seiner bisherigen Haltung geblieben und hat das Einvernehmen nicht erteilt.

Es ist Aufgabe der Rechtsaufsicht, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sicherzustellen. Dies gilt vor allem dann, wenn sich die Gemeinde bzw. der Gemeinderat trotz klarer Rechtsvorschriften und eindeutiger Urteile weigert, gesetzeskonform zu handeln.

Die Gemeinde ist mehrfach darauf hingewiesen worden, dass das Risiko für mögliche Schadensersatzansprüche des GKN in die Haftung genommen zu werden, sehr groß ist. Sollte es tatsächlich zu einer Schadensersatzforderung seitens des GKN kommen und ein Gericht dem Grunde nach eine solche Forderung bejahen, so kann die aufzubringende Summe so groß sein, dass die Gemeinde dadurch finanziell gesehen handlungsunfähig werden kann.

Dass das Landratsamt Ludwigsburg über die Beanstandung hinaus bislang nicht kommunalaufsichtsrechtlich eingeschritten ist, war durch die Zeitabfolge begründet. Danach war ein weitergehendes Tätigwerden bislang noch nicht erforderlich. Inzwischen hat sich jedoch die Sachlage wesentlich geändert, sodass jetzt für das Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde ein Einschreiten im öffentlichen Interesse erforderlich ist.

Auf Grund der ergangenen Urteile des VGH und des Bundesverwaltungsgerichts hat das GKN die Bauarbeiten bereits ausgeschrieben und einen vorläufigen Terminplan bis zur Inbetriebnahme des Zwischenlagers vorgelegt. Diesem Terminplan liegt die Vorgabe der Bundesregierung zugrunde, wonach Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente am Standort eines Atomkraftwerks bis spätestens 30.04.2006 zu errichten sind. Zu diesem Zeitpunkt läuft die befristete atomrechtliche Genehmigung für den Betrieb des Interimslagers aus. Er sieht vor, dass ab Oktober 2003 mit der Baustelleneinrichtung begonnen werden soll und bis 31. Januar 2006 die Bau- und Inbetriebnahme des Zwischenlagers erfolgen, so dass dann ab Februar 2006 bis Ende April 2006 die Räumung des Interimslagers vorgenommen werden kann.

Zur Vorbereitung unserer Entscheidung haben wir deshalb das GKN gebeten, uns detailliert vorzutragen, in welchem Zeitrahmen genau das beantragte Zwischenlager errichtet werden muss und ob das GKN als Anlagebetreiber eine Fristverlängerung zur Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen gemäß des § 6 Abs. 4 Satz 2 Atomgesetz erhält. Das GKN hat mit Schreiben vom 05.09.2003 mitgeteilt, dass das BfS auf seinen Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung nach § 6 Abs.4 Atomgesetz über den 30.04.2006 hinaus um ein Jahr mitgeteilt hat, dass mit der Verlängerung nicht zu rechnen sei und somit der Antrag keine Aussicht auf Erfolg habe. Gleichzeitig wurde dem GKN empfohlen, den gestellten Antrag zurückzunehmen. Um Schaden bzw. Entsorgungsprobleme abzuwenden, ist deshalb das GKN verpflichtet, baldmöglichst mit dem Bauvorhaben zur Errichtung eines Zwischenlagers zu beginnen. Das BfS hat am 22.09.2003 die atomrechtliche Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen für das zu errichtende Zwischenlager erteilt und diese am 14.Oktober 2003 öffentlich bekanntgemacht. 

Nach § 80 Abs.2 Nr. 4 der VwGO kann die sofortige Vollziehung u.a. dann angeordnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. Erforderlich ist eine Abwägung der widerstreitenden Interessen. Dem Interesse des Adressaten an der aufschiebenden Wirkung steht das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung gegenüber. Die sofortige Vollziehung war in diesem Fall im öffentlichen Interesse anzuordnen. Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ergibt sich aus der Notwendigkeit, gesetzeskonforme Zustände herzustellen und die Gemeinde vor möglichen Schadensersatzforderungen in nicht unbeträchtlicher Höhe zu bewahren, die sich bei einer weiteren Verzögerung des Bauvorhaben ergeben können und bei denen die nicht nur geringe Möglichkeit besteht, dass dadurch die Gemeinde finanziell handlungsunfähig werden kann. Damit wäre die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde, wie es § 77 GemO vorschreibt, nicht mehr gegeben. Sowohl die Bestimmungen des § 35 Abs.1 Ziff.3 BauGB als auch die Urteile des VGH Baden-Württemberg und des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig bejahen eindeutig die Zulässigkeit des Bauvorhabens des GKN. Außerdem hat das GKN – wie oben näher ausgeführt – einen Antrag an das BfS zwecks Verlängerung der Aufbewahrungsgenehmigung für die abgebrannten Brennelemente im Interimslager über den 30.04.2006 hinaus gestellt. Diesem Antrag wurde jedoch vom BfS nicht entsprochen, so dass das GKN gehalten ist, zügig mit der Errichtung des Zwischenlagers zu beginnen, um die von der Bundesregierung gemachten gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. § 9a Abs. 2 Satz 3 Atomgesetz verpflichtet den Betreiber einer Anlage, ein Zwischenlager innerhalb des abgeschlossenen Geländes der Anlage oder in der Nähe der Anlage zu errichten und die anfallenden bestrahlten Kernbrennstoffe bis zu deren Ablieferung an eine Anlage zur Endlagerung dort aufzubewahren. Mit der Errichtung des Zwischenlagers erfüllt das GKN nur seine sich aus dem Atomgesetz ergebende Verpflichtung der Zwischenlagerung.

Ergänzend wird das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung damit begründet, dass durch den Bau eines Zwischenlagers am Standort der Energieerzeugung Transporte bestrahlter Brennelemente vermieden und nicht zuletzt die mit den Transporten verbundenen Kosten für die öffentlichen Länderhaushalte und die Risiken, die mit einem solchen Transport verbunden sind, reduziert werden.
Die Landkreisverwaltung weist erneut darauf hin, dass sie großes Verständnis für die Haltung der Gemeinde Gemmrigheim und deren Interessen an der Verhinderung des Zwischenlagers hat. Wie es bereits in unserer Entscheidung vom 15.September 2003 zu Ausdruck kam, können jedoch atomrechtliche Grundsatzentscheidungen, die auf bundespolitischer Ebene getroffen wurden, nicht von einer einzelnen Gemeinde oder dem zuständigen Landratsamt über das Baurecht korrigiert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen Ziff. 1 und 2 dieses Bescheids kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Ludwigsburg, Hindenburgstraße 40, 71638 Ludwigsburg, oder über die Postfachadresse Landratsamt, 71631 Ludwigsburg, einzulegen. Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Regierungspräsidium Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart, oder Postfach 80 07 09, 70507 Stuttgart, gewahrt.

Gegen Ziff. 3 dieses Bescheids kann nach § 80, Abs.5 VwGO beim Verwaltungsgericht Stuttgart Augustenstraße 5, 70178 Stuttgart, oder Postfach 10 50 52, 70044 Stuttgart, ein Antrag auf Herstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Haas

Landrat
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